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Newsletter 10/2024 

 
 
 
Liebe private Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
 
Der Herbst ist nun angekommen, die Blätter stahlen bei Sonnenschein in ihrer Farbenpracht 
und somit ist es Zeit Ihnen einen neuen Newsletter zukommen zu lassen. 
 
Die Krankenkassen verschicken seit ein paar Wochen die neuen Krankenkassenprämien. Be-
stimmt haben auch Sie eine neue für Ihre Klientin oder Ihren Klienten erhalten. Was ist nun als 
privater Mandatsträger oder als private Mandatsträgerin damit zu tun? Diese Frage möchten wir 
Ihnen in diesem Newsletter beantworten.  
 
Krankenkassenprämie 
Die Krankenkassen-Prämien sind unterschiedlich hoch. Sie können mit dem Prämien-Rechner 
die Prämien der Krankenkassen vergleichen (https://www.priminfo.admin.ch/de/praemien). Wir 
haben Ihnen zudem diesem Schreiben drei Listen beigelegt, welche aufzeigen, wie teuer die 
verschiedenen Krankenkassen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder bei einer Franchise 
von Fr. 300.00 mit Unfalleinschluss im 2025 pro Monat kosten werden. Alle grün markierten 
Krankenkassen sind gleich oder tiefer als das IPV-Maximum (Maximum der Prämienverbilli-
gung). Alle rot markierten Krankenkassen sind höher als das IPV-Maximum. 
 
Durchschnittsprämien (IPV) 2025 für Sozialhilfeempfänger:innen und EL-Bezüger:innen 
Bezieht Ihr Klient oder Ihre Klientin Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe, dann werden Sie im 
2025 folgende Prämienverbilligungen erhalten:  
 

Erwachsene Personen (ab Jahrgang 1999) Fr. 578.00 
Junge Erwachsene (Jahrgang 2000 – 2006) Fr. 424.00 
Kinder (Jahrgang 2007 und jünger) Fr. 132.00 

 
Gemäss AKSO sind diese Angaben bis zum Regierungsratsbeschluss im Dezember als provi-
sorisch zu betrachten. 
 
Franchise  
Die Franchise ist ein bestimmter Geldbetrag. Sie bezahlen mit diesem Geldbetrag einen Teil der 
Krankheitskosten selbst. Die Krankenkasse bezahlt den Rest der Kosten, der über die Fran-
chise hinaus geht. Die ordentliche Franchise beträgt Fr. 300.00 für Erwachsene und Jugendli-
che und Fr. 0.00 für Kinder. Entscheidet man sich für einen höheren Franchisebetrag (z.B. Fr. 
500.00 / Fr. 1'000.00 / Fr. 1'500.00 / Fr. 2'000.00) als die vorgeschriebenen 300 Franken, ge-
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währen die Krankenversicherer einen Prämienrabatt. Ein Wechsel der Franchise kann jeweils 
nur auf Beginn eines Kalenderjahres erfolgen. 
 
Obligatorische Unfallversicherung bei der Krankenkasse  
Arbeitet Ihre Klientin oder Ihr Klient mehr als 8 Stunden pro Woche, dann ist sie/er obligatorisch 
gegen Unfall bei seinem Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin versichert. In diesem Fall 
braucht Ihre Klientin oder ihr Klient keine Unfallversicherung bei der Krankenkasse. Dies müs-
sen Sie bis Ende November der Krankenkasse schriftlich mitgeteilt haben.  
 
Aufgaben als PriMa 
1. Prüfen Sie bitte bei Ihren Klient:innen, ob die Franchise in der neuen Krankenkassen-Police  

Fr. 300.00 beträgt. Ist die Franchise höher und hat der Klient oder die Klientin kein oder nur 
wenig Vermögen, beantragen Sie bei der Krankenkasse bis Ende November 2024 eine 
Herabsetzung der Franchise auf Fr. 300.00.  

 
2. Prüfen Sie bitte bei Ihren Klient:innen, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen oder Sozial-

hilfe haben, ob die neue Krankenkassenprämie unter oder über dem IPV-Tarif liegen (Prä-
mienverbilligung). Ist die neue Krankenkassenprämie höher als die IPV und hat Ihr Klient 
oder Ihre Klientin kein oder nur wenig Vermögen, besprechen Sie mit ihr (falls möglich) ei-
nen Wechsel zu einer Krankenkasse, die tiefere Prämien anbietet.  

 
3. Prüfen Sie bitte, ob die Unfallversicherung bei Ihren Klient:innen in der Krankenkassenprä-

mie eingeschlossen ist. Arbeitet Ihr Klient oder Ihre Klientin mehr als 8 Stunden pro Woche, 
beantragen Sie bei der Krankenkasse bis Ende November 2024 den Ausschluss der Unfall-
versicherung. 

 
4. Tragen Sie bitte den neuen Betrag der Krankenkassenprämie ab 1. Januar 2025 in ihr 

Budget ein.  
 

 
 
Wenn Sie dazu Fragen haben, dürfen Sie die PriMa-Fachstelle gerne kontaktieren.   
 
 
 
 

Die PriMa-Fachstelle dankt Ihnen herzlich für Ihr Engagement  
und wünscht Ihnen einen schönen Herbst. 

 


